
 

 
 

 

RIM AG 

Remscheid 

- Wertpapierkennnummer: 548786 – 
- ISIN: DE0005487862 - 

Einladung zu einer außerordentlichen Hauptversammlung 

am 10. Januar 2024 um 9:00 Uhr 

in den Geschäftsräumen der 

Rechtsanwaltskanzlei ARNECKE SIBETH DABELSTEIN 
Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbB 

Güterplatz 1, 60327 Frankfurt am Main 

Hiermit laden wir zu der am Mittwoch, dem 10. Januar 2024, um 09:00 Uhr in den Geschäftsräumen 
der Rechtsanwaltskanzlei ARNECKE SIBETH DABELSTEIN Rechtsanwälte Steuerberater 
Partnerschaftsgesellschaft mbB, Güterplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, stattfindenden 
außerordentlichen Hauptversammlung der RIM AG ein. 

I.  Tagesordnung 

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der RIM AG sowie des Berichts des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. Damit ist der 
Jahresabschluss festgestellt. Entsprechend den §§ 172, 173 AktG ist zum 
Tagesordnungspunkt 1 daher keine Beschlussfassung vorgesehen. 

Die unter diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen sind der Hauptversammlung 
vorzulegen. Die vorgenannten Unterlagen sind ab dem Tag der Veröffentlichung dieser 
Einberufung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Geschäftsanschrift: c/o 
Rechtsanwaltskanzlei Marco Gronau, Kloster Arnsburg, 35423 Lich) zugänglich und werden 
während der Hauptversammlung am Ort der Hauptversammlung zugänglich sein. 

2.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das 
Geschäftsjahr 2019 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern 
des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. 
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3.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2019 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern 
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen. 

4.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der RIM AG sowie des Berichts des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. Damit ist der 
Jahresabschluss festgestellt. Entsprechend den §§ 172, 173 AktG ist zum 
Tagesordnungspunkt 4 daher keine Beschlussfassung vorgesehen. 

Die unter diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen sind der Hauptversammlung 
vorzulegen. Die vorgenannten Unterlagen sind ab dem Tag der Veröffentlichung dieser 
Einberufung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Geschäftsanschrift: c/o 
Rechtsanwaltskanzlei Marco Gronau, Kloster Arnsburg, 35423 Lich) zugänglich und werden 
während der Hauptversammlung am Ort der Hauptversammlung zugänglich sein. 

5.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das 
Geschäftsjahr 2020 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern 
des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. 

6.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2020 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2020 amtierenden Mitgliedern 
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. 

7.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der RIM AG sowie des Berichts des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. Damit ist der 
Jahresabschluss festgestellt. Entsprechend den §§ 172, 173 AktG ist zum 
Tagesordnungspunkt 7 daher keine Beschlussfassung vorgesehen. 

Die unter diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen sind der Hauptversammlung 
vorzulegen. Die vorgenannten Unterlagen sind ab dem Tag der Veröffentlichung dieser 
Einberufung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Geschäftsanschrift: c/o 
Rechtsanwaltskanzlei Marco Gronau, Kloster Arnsburg, 35423 Lich) zugänglich und werden 
während der Hauptversammlung am Ort der Hauptversammlung zugänglich sein. 
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8.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das 
Geschäftsjahr 2021 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern 
des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. 

9.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2021 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern 
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. 

10.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der RIM AG sowie des Berichts des 
Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt. Damit ist der 
Jahresabschluss festgestellt. Entsprechend den §§ 172, 173 AktG ist zum 
Tagesordnungspunkt 10 daher keine Beschlussfassung vorgesehen. 

Die unter diesem Tagesordnungspunkt genannten Unterlagen sind der Hauptversammlung 
vorzulegen. Die vorgenannten Unterlagen sind ab dem Tag der Veröffentlichung dieser 
Einberufung in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Geschäftsanschrift: c/o 
Rechtsanwaltskanzlei Marco Gronau, Kloster Arnsburg, 35423 Lich) zugänglich und werden 
während der Hauptversammlung am Ort der Hauptversammlung zugänglich sein. 

11.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das 
Geschäftsjahr 2022 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern 
des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. 

12.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2022 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitgliedern 
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. 

13.  Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat 

Mit Beschluss des Amtsgerichts Wuppertal vom 25. Mai 2023 wurden Herr Oliver 
Würtenberger, Jochen Schilling sowie Stefan Preuk zum Aufsichtsrat bis zum Zeitpunkt der 
Beendigung der nächsten Hauptversammlung bestellt. Die Amtszeit der durch das 
Amtsgericht Wuppertal bestellten Mitglieder des Aufsichtsrats endet somit mit Ablauf der 
Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat setzt sich nach §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG sowie 
§ 6 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden 
Mitgliedern zusammen.  
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Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nachfolgend genannten Personen mit Wirkung ab 
Beendigung der Hauptversammlung am 10. Januar 2024 bis zur Beendigung der 
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschließt, in den 
Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wählen: 

a)  Oliver Würtenberger, Vorstand der LifeJack AG, Saarbrücken, wohnhaft in Luzern, 
Schweiz. 

b)  Jochen Schilling, Bankkaufmann, wohnhaft in Worms. 

c)  Stefan Preuk, selbständiger Finanzierungs- und Vermögensberater, wohnhaft in Stuhr. 

14.  Beschlussfassung über die Aufhebung des abgelaufenen genehmigten Kapitals und 
Schaffung von neuem genehmigten Kapital gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit 
der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts sowie über die Änderung der 
Satzung 

Die Satzung der Gesellschaft enthält in § 3 Abs. 5 ein zeitlich ausgelaufenes genehmigtes 
Kapital. Um die Gesellschaft auch in Zukunft in die Lage zu versetzen, ihren 
Finanzierungsbedarf schnell und flexibel decken zu können, soll das bisherige genehmigte 
Kapital in § 3 Abs. 5 der Satzung aufgehoben und ein neues genehmigtes Kapital geschaffen 
werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 

a)  Aufhebung des zeitlich ausgelaufenen genehmigten Kapitals 

Das genehmigte Kapital in § 3 Abs. 5 der Satzung wird mit Wirkung auf den Zeitpunkt 
der Eintragung des nachfolgend bestimmten neuen genehmigten Kapitals 
aufgehoben. 

b)  Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis 
zum 9. Januar 2029 um bis zu insgesamt EUR 1.350.000,00 gegen Bar- und/oder 
Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024). Von der Ermächtigung kann auch ein- oder 
mehrmals in Teilbeträgen, insgesamt aber nur bis zu EUR 1.350.000,00 Gebrauch 
gemacht werden. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 

―  für Spitzenbeträge; 

―  wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen 
Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende 
anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des bei Eintragung der Ermächtigung 
im Handelsregister bestehenden oder – sofern dieser Betrag niedriger ist – im 
Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen Grundkapitals nicht 
übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits 
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börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der 
endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht 
wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
unterschreitet; bei der Berechnung der 10 %-Grenze ist der anteilige Betrag am 
Grundkapital abzusetzen, der auf neue oder zurückerworbene Aktien entfällt, die 
seit dem 10. Januar 2024 unter vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss gemäß 
oder entsprechend § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden 
sind, sowie der anteilige Betrag am Grundkapital, auf den sich Options- und/oder 
Wandlungsrechte bzw. -pflichten aus Schuldverschreibungen beziehen, die seit 
dem 10. Januar 2024 in sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs. 3 S. 4 AktG 
ausgegeben worden sind; 

―  soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern von Umtausch- und Bezugsrechten 
bzw. von Wandlungs- und Bezugspflichten aus von der Gesellschaft oder ihren 
Konzerngesellschaften begebenen Schuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf 
neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres 
Umtausch- und Bezugsrechts bzw. nach Erfüllung einer Wandlungs- und 
Bezugspflicht zustünde; 

―  bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage zur Gewährung von Aktien zum 
Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen 
an Unternehmen oder zum Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände 
einschließlich Forderungen Dritter gegen die Gesellschaft oder mit der 
Gesellschaft verbundener Unternehmen durch die Gesellschaft. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt 
der Aktienrechte, die Einzelheiten der Kapitalerhöhung und die Bedingungen der 
Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, bei der Durchführung von 
Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital festzulegen. Der Aufsichtsrat wird 
ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung 
der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital oder nach Ablauf der 
Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der bis dahin erfolgten 
Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital anzupassen. 

c)  Satzungsänderung 

§ 3 Abs. 5 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

„Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis 
zum 9. Januar 2029 um bis zu insgesamt EUR 1.350.000,00 gegen Bar- und/oder 
Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024). Von der Ermächtigung kann auch ein- oder 
mehrmals in Teilbeträgen, insgesamt aber nur bis zu EUR 1.350.000,00 Gebrauch 
gemacht werden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: 

―  für Spitzenbeträge; 
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―  wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der auf die neuen 
Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende 
anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des bei Eintragung der Ermächtigung 
im Handelsregister bestehenden oder - sofern dieser Betrag niedriger ist - im 
Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhandenen Grundkapitals nicht 
übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits 
börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der 
endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht 
wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
unterschreitet; bei der Berechnung der 10 %-Grenze ist der anteilige Betrag am 
Grundkapital abzusetzen, der auf neue oder zurückerworbene Aktien entfällt, die 
seit dem 10. Januar 2024 unter vereinfachtem Bezugsrechtsausschluss gemäß 
oder entsprechend § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgegeben oder veräußert worden 
sind, sowie der anteilige Betrag am Grundkapital, auf den sich Options- und/oder 
Wandlungsrechte bzw. -pflichten aus Schuldverschreibungen beziehen, die seit 
dem 10. Januar 2024 in sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs. 3 S. 4 AktG 
ausgegeben worden sind; 

―  soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern von Umtausch- und Bezugsrechten 
bzw. von Wandlungs- und Bezugspflichten aus von der Gesellschaft oder ihren 
Konzerngesellschaften begebenen Schuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf 
neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres 
Umtausch- und Bezugsrechts bzw. nach Erfüllung einer Wandlungs- und 
Bezugspflicht zustünde; 

―  bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage zur Gewährung von Aktien zum 
Zweck des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen 
an Unternehmen oder zum Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände 
(einschließlich Forderungen Dritter gegen die Gesellschaft oder mit der 
Gesellschaft verbundener Unternehmen) durch die Gesellschaft. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 
Aktienrechte, die Einzelheiten der Kapitalerhöhung und die Bedingungen der 
Aktienausgabe, insbesondere den Ausgabebetrag, bei der Durchführung von 
Kapitalerhöhungen aus dem Genehmigten Kapital festzulegen. Der Aufsichtsrat ist 
ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung 
der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital oder nach Ablauf der 
Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der bis dahin erfolgten 
Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital anzupassen.“ 

15.  Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder 
Wandelschuldverschreibungen oder Kombinationen dieser Instrumente sowie die 
Schaffung eines bedingten Kapitals und entsprechende Satzungsänderung 

Die Gesellschaft soll in die Lage versetzt werden, möglichst viele Finanzierungsalternativen 
im Falle eines Bedarfs an liquiden Mitteln und/oder zusätzlichem Kapital einzusetzen. Daher 
soll eine Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen 
geschaffen werden. Für die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder 
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Wandelschuldverschreibungen soll gleichzeitig ein damit zusammenhängendes bedingtes 
Kapital unter entsprechender Änderung der Satzung geschaffen werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, wie folgt zu beschließen: 

15.1  Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen (oder 
Kombinationen dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts auf diese 
Instrumente 

(a)  Allgemeines 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 9. Januar 
2029 einmalig oder mehrmals, auch gleichzeitig in mehreren Tranchen, auf den 
Inhaber oder auf den Namen lautende Options- und/oder 
Wandelschuldverschreibungen (zusammen „Schuldverschreibungen") im 
Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10.000.000,00, jeweils mit oder ohne 
Laufzeitbeschränkung, zu begeben, die nach näherer Maßgabe der jeweiligen 
Bedingungen der Optionsschuldverschreibungen („Optionsbedingungen") 
Optionsrechte gewähren oder Optionspflichten vorsehen bzw. die nach näherer 
Maßgabe der jeweiligen Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen 
(„Anleihebedingungen") Wandlungsrechte gewähren oder Wandlungspflichten 
vorsehen, und zwar auf insgesamt bis zu 1.350.000 auf den Inhaber lautende 
Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 
insgesamt bis zu EUR 1.350.000,00. Die Schuldverschreibungen können außer in 
Euro - unter Begrenzung auf den entsprechenden Euro-Gegenwert - in jeder 
gesetzlichen Währung eines OECD-Landes ausgegeben werden. Die 
Schuldverschreibungen können gegen Barleistung ausgeben werden. Daneben 
können Schuldverschreibungen auch gegen Sachleistung, insbesondere zum Zwecke 
des Erwerbs von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen, Unternehmensteilen, 
Forderungen, Patenten und Lizenzen oder sonstigen Vermögensgegenständen, 
ausgegeben werden, wenn deren Wert mindestens dem Ausgabebetrag der 
Schuldverschreibungen entspricht. 

Die Schuldverschreibungen können auch durch mit der Gesellschaft im Sinne von 
§§ 15 ff. AktG verbundene Unternehmen im In- und Ausland („Konzerngesellschaft") 
begeben werden. Für den Fall der Begebung durch eine Konzerngesellschaft wird der 
Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats für die Gesellschaft die 
Garantie für die Schuldverschreibungen zu übernehmen und den Inhabern von 
Wandelschuldverschreibungen Wandlungsrechte bzw. den Inhabern von 
Optionsschuldverschreibungen Optionsrechte oder Optionspflichten auf Aktien der 
Gesellschaft zu gewähren bzw. aufzuerlegen. 

(b)  Options- und Wandelschuldverschreibungen 

Die Schuldverschreibungen werden in Teilschuldverschreibungen eingeteilt. Im Falle 
der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden jeder 
Teilschuldverschreibung ein oder mehrere Optionsscheine beigefügt, die den Inhaber 
oder Gläubiger nach näherer Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden 
Optionsbedingungen zum Bezug von auf den Inhaber lautenden Stückaktien der 
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Gesellschaft berechtigen bzw. im Falle von Optionspflichten zum Bezug der Aktien der 
Gesellschaft verpflichten. Die Optionsbedingungen können vorsehen, dass der 
Optionspreis auch durch Übertragung von Teilschuldverschreibungen und 
gegebenenfalls eine bare Zuzahlung erfüllt werden kann. Der anteilige Betrag des 
Grundkapitals, der auf die je (Teil-)Optionsschuldverschreibung zu beziehenden 
Aktien entfällt, darf den Nennbetrag dieser (Teil-)Optionsschuldverschreibung nicht 
überschreiten. Soweit sich Bruchteile von Aktien ergeben, kann vorgesehen werden, 
dass diese Bruchteile nach Maßgabe der Options- und Anleihebedingungen, 
gegebenenfalls durch Zuzahlung, zum Bezug ganzer Aktien aufaddiert werden 
können. Das Umtauschverhältnis kann in jedem Fall auf eine ganze Zahl auf- oder 
abgerundet werden. Im Übrigen kann vorgesehen werden, dass Spitzen 
zusammengelegt und/oder in Geld ausgeglichen werden; ferner kann die Leistung 
einer baren Zuzahlung vorgesehen werden. 

Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten bei auf den Inhaber 
lautenden Schuldverschreibungen die Inhaber, ansonsten die Gläubiger der 
Teilschuldverschreibungen, das Recht bzw., sofern eine Wandlungspflicht vorgesehen 
ist, übernehmen sie die Pflicht, ihre Teilschuldverschreibungen gemäß den vom 
Vorstand festgelegten Wandelanleihebedingungen in auf den Inhaber lautende 
Stückaktien der Gesellschaft zu wandeln. Das Wandlungsverhältnis ergibt sich aus der 
Division des Nennbetrags oder des unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrags 
einer Teilschuldverschreibung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine auf 
den Inhaber lautende Stückaktie der Gesellschaft und kann auf eine volle Zahl auf- 
oder abgerundet werden; ferner können eine in bar zu leistende Zuzahlung und die 
Zusammenlegung oder ein Ausgleich für nicht wandlungsfähige Spitzen festgesetzt 
werden. Die Anleihebedingungen können ein variables Wandlungsverhältnis und eine 
Bestimmung des Wandlungspreises (vorbehaltlich des nachfolgend bestimmten 
Mindestpreises) innerhalb einer vorgegebenen Bandbreite in Abhängigkeit von der 
Entwicklung des künftigen Kurses der Stückaktien der Gesellschaft während der 
Laufzeit der Anleihe vorsehen. 

(c)  Ersetzungsbefugnis 

Die Anleihe- bzw. Optionsbedingungen können das Recht der Gesellschaft vorsehen, 
im Falle der Wandlung oder Optionsausübung nicht neue Stückaktien zu gewähren, 
sondern einen Geldbetrag zu zahlen, der für die Anzahl der andernfalls zu liefernden 
Aktien dem volumengewichteten durchschnittlichen Schlusskurs der Stückaktien der 
Gesellschaft im elektronischen Handel an der Börse Hamburg während einer in den 
Anleihe- bzw. Optionsbedingungen festzulegenden Frist entspricht. Die Anleihe- bzw. 
Optionsbedingungen können auch vorsehen, dass die Schuldverschreibung, die mit 
Options- oder Wandlungsrechten oder Options- oder Wandlungspflichten verbunden 
ist, nach Wahl der Gesellschaft statt in neuen Aktien aus bedingtem Kapital in bereits 
existierende Aktien der Gesellschaft oder einer anderen börsennotierten Gesellschaft 
gewandelt wird, oder das Optionsrecht durch Lieferung solcher Aktien erfüllt werden 
kann. Die Anleihe- bzw. Optionsbedingungen können eine Kombination dieser 
Erfüllungsformen vorsehen. 

Die Anleihebedingungen können auch das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei 
Endfälligkeit der Schuldverschreibung, die mit Options- oder Wandlungsrechten oder 



 

- 9 - 

Options- oder Wandlungspflichten verbunden ist (dies umfasst auch eine Fälligkeit 
wegen Kündigung), den Inhabern oder Gläubigern ganz oder teilweise anstelle der 
Zahlung des fälligen Geldbetrags Stückaktien der Gesellschaft oder einer anderen 
börsennotierten Gesellschaft (einschließlich Notierung im Freiverkehr) zu gewähren. 

(d)  Options- und/oder Wandlungspflicht 

Die Anleihe- bzw. Optionsbedingungen können auch eine bedingte oder unbedingte 
Pflicht zur Wandlung oder Optionsausübung zum Ende der Laufzeit oder zu einem 
früheren Zeitpunkt oder aufgrund eines bestimmten Ereignisses vorsehen. Die 
Gesellschaft kann in den Anleihe- bzw. den Optionsbedingungen berechtigt werden, 
eine etwaige Differenz zwischen dem Nennbetrag oder einem etwaigen niedrigeren 
Ausgabebetrag der Wandel- oder Optionsschuldverschreibung und dem Produkt aus 
Options- bzw. Wandlungspreis und Umtauschverhältnis ganz oder teilweise in bar 
auszugleichen. 

(e)  Options- und Wandlungspreis 

Im Falle der Begebung von Schuldverschreibungen, die Options- oder 
Wandlungsrechte gewähren, muss im Fall der Festsetzung eines variablen 
Wandlungspreises in Abhängigkeit von der Entwicklung des künftigen Kurses der 
Stückaktien der Gesellschaft während der Laufzeit der Anleihe der jeweils 
festzusetzende Options- bzw. Wandlungspreis für eine Stückaktie der Gesellschaft – 
mit Ausnahme der Fälle, in denen eine Ersetzungsbefugnis (unter (c)) oder eine 
Wandlungspflicht (unter (d)) vorgesehen ist – mindestens 95 % des 
volumengewichteten durchschnittlichen Schlusskurses der Stückaktien der 
Gesellschaft im elektronischen Handel der Börse Hamburg für den Zeitraum von 
mindestens fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen, der mit demjenigen Handelstag 
endet, der dem Tag der Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte vorangeht, 
betragen. 

Bei der Festsetzung eines fixen Options- oder Wandlungspreises in den 
Anleihebedingungen muss dieser mindestens 80 % des volumengewichteten 
durchschnittlichen Schlusskurses der Stückaktien der Gesellschaft im elektronischen 
Handel der Börse Hamburg betragen, und zwar für den Zeitraum von mindestens fünf 
aufeinanderfolgenden Handelstagen, der mit demjenigen Handelstag endet, der dem 
Tag der Beschlussfassung durch den Vorstand über die Ausgabe der 
Schuldverschreibung, die mit Options- oder Wandlungsrechten oder 
Wandlungspflichten ausgestattet ist, vorangeht. 

In den Fällen der Ersetzungsbefugnis und der Wandlungspflicht muss der Options- 
und Wandlungspreis nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen mindestens 
entweder den oben genannten Mindestpreis (80 %) betragen oder dem 
volumengewichteten durchschnittlichen Schlusskurs der Stückaktien der Gesellschaft 
im elektronischen Handel der Börse Hamburg während der letzten mindestens fünf 
Börsentage vor dem Tag der Endfälligkeit oder einem anderen festgelegten Zeitpunkt 
entsprechen, auch wenn dieser Durchschnittskurs unterhalb des oben genannten 
Mindestpreises (95 %) liegt. 
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§ 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben jeweils unberührt. 

(f)  Verwässerungsschutz 

Bei mit Options- oder Wandlungsrechten oder Options- oder Wandlungspflichten 
verbundenen Schuldverschreibungen kann der Options- bzw. Wandlungspreis 
unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG im Falle der Options- oder Wandlungsrechte oder -
pflichten nach näheren Bestimmungen der Bedingungen der Schuldverschreibungen 
wertwahrend angepasst werden, wenn die Gesellschaft bis zum Ablauf der Options- 
bzw. Wandlungsfrist unter Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Aktionäre das 
Grundkapital erhöht oder weitere Schuldverschreibungen begibt oder garantiert und 
den Inhabern schon bestehender Options- oder Wandlungsrechte bzw. -pflichten 
hierbei kein Bezugsrecht eingeräumt wird, soweit die Anpassung nicht schon durch 
Gesetz geregelt ist oder Bezugsrechte als Kompensation eingeräumt werden oder ein 
entsprechender Betrag in Geld geleistet wird. Die Anleihebedingungen können auch 
für andere Maßnahmen oder Ereignisse, die zu einer Verwässerung des Wertes der 
Options- bzw. Wandlungsrechte oder -pflichten führen können, eine wertwahrende 
Anpassung des Options- bzw. Wandlungspreises vorsehen. 

(g)  Ermächtigung zur Festlegung der weiteren Einzelheiten 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbesondere 
Zinssatz, Art der Verzinsung, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung sowie Options- 
bzw. Wandlungszeitraum und eine mögliche Variabilität des Umtauschverhältnisses 
zu bestimmen bzw., soweit einschlägig, im Einvernehmen mit den Organen des die 
Options- oder Wandelanleihe ausgebenden Konzernunternehmens festzulegen. 

(h)  Bezugsrecht 

Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu, d.h. die 
Schuldverschreibungen sind grundsätzlich den Aktionären der Gesellschaft zum 
Bezug anzubieten. Die Schuldverschreibungen können auch von einem oder 
mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 
Aktionären zum Bezug anzubieten („mittelbares Bezugsrecht"). Werden 
Schuldverschreibungen von einem Konzernunternehmen ausgegeben, hat die 
Gesellschaft die Gewährung des gesetzlichen Bezugsrechts für die Aktionäre der 
Gesellschaft sicherzustellen. 

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre auf Schuldverschreibungen auszuschließen, sofern sie 
gegen Barzahlung ausgegeben werden und der Vorstand nach pflichtgemäßer 
Prüfung zu der Auffassung gelangt, dass der Ausgabepreis den nach anerkannten 
finanzmathematischen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der 
Schuldverschreibungen nicht wesentlich unterschreitet. Dies gilt jedoch nur für 
Schuldverschreibungen mit einem Wandlungs- und/oder Optionsrecht bzw. einer 
Wandlungs- und/oder Bezugspflicht auf Aktien mit einem anteiligen Betrag des 
Grundkapitals von bis zu 10 % des zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens oder - falls 
dieser Wert geringer ist - der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung vorhandenen 
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Grundkapitals. Auf diese Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals ist der anteilige 
Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf Aktien entfällt oder auf den sich 
Wandlungs- und/oder Optionsrechte bzw. Wandlungs- und/oder Bezugspflichten aus 
Schuldverschreibungen beziehen, die seit Erteilung dieser Ermächtigung unter 
Bezugsrechtsausschluss aufgrund einer Ermächtigung des Vorstands zum 
Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer bzw. sinngemäßer Anwendung von § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder die als erworbene eigene Aktien während der 
Laufzeit dieser Ermächtigung in anderer Weise als über die Börse oder durch ein 
Angebot an alle Aktionäre in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG veräußert worden sind. 

Der Vorstand ist darüber hinaus ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge, die sich aufgrund des 
Bezugsverhältnisses ergeben, auszuschließen. 

Des Weiteren ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit dies erforderlich ist, um den 
Inhabern von Umtausch- und Bezugsrechten bzw. von Wandlungs- und 
Bezugspflichten, die von der Gesellschaft oder Konzernunternehmen der Gesellschaft 
auf Aktien der Gesellschaft eingeräumt wurden, in dem Umfang ein Bezugsrecht auf 
Schuldverschreibungen, die nach dieser Ermächtigung ausgegeben werden, zu 
gewähren, wie es ihnen nach Ausübung ihres Wandlungs- oder Bezugsrechts bzw. 
nach Erfüllung einer Wandlungs- oder Bezugspflicht zustünde. 

Schließlich ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit Schuldverschreibungen gegen 
Sachleistungen, insbesondere zum Erwerb von Forderungen oder von Unternehmen, 
Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, begeben werden und der 
Ausschluss des Bezugsrechts im überwiegenden Interesse der Gesellschaft liegt. 

(i)  Wirksamkeit 

Die vorstehende Ermächtigung wird mit Eintragung im Handelsregister des 
nachstehend unter Ziffer 15.2 und 15.3 zu beschließenden bedingten Kapitals 
wirksam. 

15.2  Schaffung eines bedingten Kapitals 

Das Grundkapital wird um bis zu EUR 1.350.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.350.000 
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024). Die 
bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien 
bei Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten (oder der Erfüllung entsprechender 
Wandlungs- bzw. Optionspflichten) oder dazu, bei Ausübung des Wahlrechts der 
Gesellschaft ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stückaktien 
der Gesellschaft zu gewähren, an den Inhaber oder Gläubiger von Wandel- oder 
Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 
10. Januar 2024 bis zum 9. Januar 2029 von der Gesellschaft oder einem 
Konzernunternehmen im Sinne von § 18 AktG ausgegeben werden. Die Ausgabe der neuen 
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Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten 
Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Wandlungs- oder Optionspreises. 

Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von Wandlungs- oder 
Optionsrechten Gebrauch gemacht wird oder zur Optionsausübung bzw. Wandlung 
verpflichtete Inhaber oder Gläubiger von Schuldverschreibungen ihre Verpflichtung zur 
Optionsausübung bzw. Wandlung erfüllen oder soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht 
ausgeübt hat, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stückaktien 
der Gesellschaft zu gewähren und soweit jeweils nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene 
Aktien oder Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft (einschließlich einer im 
Freiverkehr notierten Gesellschaft) zur Bedienung eingesetzt werden. 

Die ausgegebenen neuen Aktien nehmen grundsätzlich vom Beginn des Geschäftsjahres, in 
dem sie entstehen, am Gewinn teil; soweit neue Aktien jedoch aufgrund einer Wandlungs- 
oder Ausübungserklärung ausgegeben werden, die noch vor der Jahreshauptversammlung 
der Gesellschaft, die über die Verwendung des Bilanzgewinns des vorangegangenen 
Geschäftsjahres beschließt, erklärt wurde, so gilt die Dividendenberechtigung dieser neuen 
Aktien auch für das ihrer Ausgabe vorangegangene Geschäftsjahr. Soweit rechtlich zulässig, 
kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung neuer Aktien 
abweichend von § 60 Abs. 2 AktG festlegen. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten 
der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

15.3  Satzungsänderung 

Es wird ein neuer § 3a in die Satzung eingefügt, der wie folgt lautet: 

 „§ 3a 

Bedingtes Kapital 

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.350.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.350.000 
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024). Die 
bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien 
bei Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten (oder der Erfüllung entsprechender 
Wandlungs- bzw. Optionspflichten) oder dazu, bei Ausübung des Wahlrechts der 
Gesellschaft ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stückaktien 
der Gesellschaft zu gewähren, an den Inhaber oder Gläubiger von Wandel- oder 
Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 
10. Januar 2024 bis zum 9. Januar 2029 von der Gesellschaft oder einem 
Konzernunternehmen im Sinne von § 18 AktG ausgegeben werden. Die Ausgabe der neuen 
Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten 
Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Wandlungs- oder Optionspreises. 

Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von Wandlungs- oder 
Optionsrechten Gebrauch gemacht wird oder zur Optionsausübung bzw. Wandlung 
verpflichtete Inhaber oder Gläubiger von Schuldverschreibungen ihre Verpflichtung zur 
Optionsausübung bzw. Wandlung erfüllen oder soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht 
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ausgeübt hat, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stückaktien 
der Gesellschaft zu gewähren und soweit jeweils nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene 
Aktien oder Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft (einschließlich einer im 
Freiverkehr notierten Gesellschaft) zur Bedienung eingesetzt werden. 

Die ausgegebenen neuen Aktien nehmen grundsätzlich vom Beginn des Geschäftsjahres, in 
dem sie entstehen, am Gewinn teil; soweit neue Aktien jedoch aufgrund einer Wandlungs- 
oder Ausübungserklärung ausgegeben werden, die noch vor der Jahreshauptversammlung 
der Gesellschaft, die über die Verwendung des Bilanzgewinns des vorangegangenen 
Geschäftsjahres beschließt, erklärt wurde, so gilt die Dividendenberechtigung dieser neuen 
Aktien auch für das ihrer Ausgabe vorangegangene Geschäftsjahr. Soweit rechtlich zulässig, 
kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Gewinnbeteiligung neuer Aktien 
abweichend von § 60 Abs. 2 AktG festlegen. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen." 

16.  Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form 
zum Zwecke des Ausgleichs von Wertminderungen und der Deckung von Verlusten 
durch Zusammenlegung von Aktien und über die Anpassung der Satzung 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 

a)  Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 2.700.000,00, eingeteilt in 
1.771.470 auf den Inhaber lautende Stückaktien, wird um EUR 2.503.170,00 auf 
EUR 196.830,00, eingeteilt in 196.830 auf den Inhaber lautende Stückaktien, 
herabgesetzt. Die Herabsetzung erfolgt nach den Vorschriften über die vereinfachte 
Kapitalherabsetzung (§§ 229 ff. AktG) um in Gesamthöhe von EUR 2.503.170,00 
Wertminderungen auszugleichen und sonstige Verluste zu decken. Die 
Kapitalherabsetzung erfolgt in Höhe eines Betrages von EUR 928.530,00 durch eine 
entsprechende Herabsetzung der Grundkapitalziffer wodurch der anteilige Betrag des 
Grundkapitals der Aktien auf EUR 1,00 je bestehender Stückaktie reduziert wird und 
in Höhe eines Betrages von EUR 1.574.640,00 durch Zusammenlegung von jeweils 
neun (9) auf den Inhaber lautende Stückaktien zu einer auf den Inhaber lautenden 
Stückaktie. 

b)  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Durchführung des Beschlusses zu regeln. 

c)  In Anpassung an den vorstehenden Beschluss erhalten § 3 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 der 
Satzung folgende neue Fassung: 

„1.  Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 196.830,00.“ 

„2.  Das Grundkapital ist eingeteilt in 196.830 Stückaktien. Die Aktien lauten auf den 
Inhaber.“ 

d)  Der Vorstand wird angewiesen, die vorstehenden Beschlüsse erst nach Eintragung 
des unter Tagesordnungspunkt 14 vorgeschlagenen Genehmigten Kapitals und des 
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unter Tagesordnungspunkt 15 vorgeschlagenen bedingten Kapitals in das 
Handelsregister zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, oder aber die 
Anmeldung mit der Maßgabe vorzunehmen, dass die Eintragung erst nach Eintragung 
des unter Tagesordnungspunkt 14 vorgeschlagenen Genehmigten Kapitals und des 
unter Tagesordnungspunkt 15 vorgeschlagenen bedingten Kapitals in das 
Handelsregister erfolgt. 

17.  Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals im vereinfachten 
Einziehungsverfahren durch Einziehung von unentgeltlich zur Verfügung gestellten 
Aktien und Anpassung der Satzung 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 

a)  Das nach Wirksamwerden des zu Punkt 16 der Tagesordnung vorgeschlagenen 
Beschlusses noch EUR 196.830,00 betragende Grundkapital, eingeteilt in 196.830 auf 
den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 
EUR 1,00 je Aktie, wird im Wege der vereinfachten Einziehung von Aktien nach § 237 
Abs. 1 S. 1 2. Fall AktG in Verbindung mit § 237 Abs. 3 Nr. 1 AktG um EUR 1.830,00 
auf EUR 195.000,00 herabgesetzt. Die Herabsetzung erfolgt durch Einziehung von 
1.830 auf den Inhaber lautende Stückaktien, die der Gesellschaft von der Aktionärin 
LifeJack AG, Saarbücken, unentgeltlich zur Verfügung gestellt worden sind, in 
vereinfachter Form nach § 237 Abs. 3 Nr. 1 AktG zum Zweck der Beseitigung dieser 
Mitgliedschaftsrechte. Die Kapitalherabsetzung dient ausschließlich dem Zweck, eine 
glatte Grundkapitalziffer zu schaffen. Der durch die Kapitalherabsetzung freiwerdende 
Betrag des Grundkapitals wird gemäß § 237 Abs. 5 AktG in die Kapitalrücklage 
eingestellt. 

b)  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 
Einzelheiten der Durchführung des Beschlusses zu regeln. 

c)  In Anpassung an den vorstehenden Beschluss erhalten § 3 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 der 
Satzung folgende neue Fassung: 

„1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 195.000,00.“ 

„2. Das Grundkapital ist eingeteilt in 195.000 Stückaktien. Die Aktien lauten auf den 
Inhaber.“ 

d)  Der Vorstand wird angewiesen, die vorstehenden Beschlüsse erst nach Eintragung 
des unter Tagesordnungspunkt 14 vorgeschlagenen Genehmigten Kapitals, des unter 
Tagesordnungspunkt 15 vorgeschlagenen bedingten Kapitals und der unter 
Tagesordnungspunkt 16 vorgeschlagenen Herabsetzung des Grundkapitals in 
vereinfachter Form in das Handelsregister zur Eintragung in das Handelsregister 
anzumelden, oder aber die Anmeldung mit der Maßgabe vorzunehmen, dass die 
Eintragung erst nach Eintragung des unter Tagesordnungspunkt 14 vorgeschlagenen 
Genehmigten Kapitals, des unter Tagesordnungspunkt 15 vorgeschlagenen bedingten 
Kapitals und der unter Tagesordnungspunkt 16 vorgeschlagenen Herabsetzung des 
Grundkapitals in vereinfachter Form in das Handelsregister erfolgt. 
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18.  Beschlussfassung über die Sitzverlegung 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 

a)  Der Sitz der Gesellschaft wird von Remscheid nach Lich verlegt. 

b)  § 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

„Die Gesellschaft führt die Firma RIM AG und hat ihren Sitz in Lich.“ 

c)  Der Vorstand wird angewiesen, die vorstehenden Beschlüsse erst nach Eintragung 
des unter Tagesordnungspunkt 14 vorgeschlagenen Genehmigten Kapitals, des unter 
Tagesordnungspunkt 15 vorgeschlagenen bedingten Kapitals, der unter 
Tagesordnungspunkt 16 vorgeschlagenen Herabsetzung des Grundkapitals in 
vereinfachter Form und der unter Tagesordnungspunkt 17 vorgeschlagenen 
Herabsetzung des Grundkapitals im vereinfachten Einziehungsverfahren in das 
Handelsregister zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, oder aber die 
Anmeldung mit der Maßgabe vorzunehmen, dass die Eintragung erst nach Eintragung 
des unter Tagesordnungspunkt 14 vorgeschlagenen Genehmigten Kapitals, des unter 
Tagesordnungspunkt 15 vorgeschlagenen bedingten Kapitals, der unter 
Tagesordnungspunkt 16 vorgeschlagenen Herabsetzung des Grundkapitals in 
vereinfachter Form und der unter Tagesordnungspunkt 17 vorgeschlagenen 
Herabsetzung des Grundkapitals im vereinfachten Einziehungsverfahren in das 
Handelsregister erfolgt. 

II.  Weitere Unterlagen zur Hauptversammlung 

Der schriftliche Bericht des Vorstands zu Punkt 14 der Tagesordnung über die Gründe für 
den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß §§ 203 Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 4 
Satz 2 AktG sowie der schriftliche Bericht des Vorstands zu Punkt 15 der Tagesordnung über 
die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß §§ 221 Abs. 4 Satz 
2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG liegen vom Tag der Bekanntmachung der Einberufung der 
Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus. Die Berichte werden 
auf Verlangen zudem jedem Aktionär übersandt. Die Berichte sind ferner im Internet unter 

https://rim-ag.de 

zugänglich und werden in der Hauptversammlung ebenfalls zugänglich sein. 

III.  Weitere Hinweise der Gesellschaft 

1.  Teilnahmebedingungen 

 Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in der 
Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich in Textform in deutscher 
oder englischer Sprache anmelden und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Die Anmeldung und 
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der Nachweis müssen der Gesellschaft spätestens sechs Tage vor dem Tag der 
Hauptversammlung, also bis zum 3. Januar 2024, 24:00 Uhr (MEZ), unter der folgenden 
Adresse zugehen: 

RIM AG 
c/o Rechtsanwaltskanzlei Marco Gronau 
Kloster Arnsburg 
35423 Lich 
Telefax: 0641/35 09 90-47 
E-Mail: gronau@rim-ag.de 

 Die Berechtigung ist durch einen in Textform in deutscher oder englischer Sprache erstellten 
besonderen Nachweis des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz nachzuweisen. 
Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also auf 
den Beginn des 20. Dezember 2023, 0:00 Uhr (MEZ), zu beziehen (Nachweisstichtag bzw. 
Record date). 

 Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes werden den 
angemeldeten Aktionären Eintrittskarten für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
zugesandt. Anders als die Anmeldung sind Eintrittskarten keine Teilnahmevoraussetzung, 
sondern dienen lediglich der Vereinfachung der Vorbereitung und Durchführung der 
Hauptversammlung. 

2. Bedeutung des Nachweisstichtags (Record Date) 

 Der Nachweisstichtag (Record Date) ist das entscheidende Datum für den Umfang und die 
Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im Verhältnis zur 
Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des 
Stimmrechts als Aktionär nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Record Date 
erbracht hat. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Record Date haben hierfür keine 
Bedeutung. Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Record Date erworben haben, können 
nicht an der Hauptversammlung teilnehmen. Aktionäre, die sich ordnungsgemäß 
angemeldet und den Nachweis erbracht haben, sind auch dann zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, wenn sie die Aktien nach 
dem Record Date veräußern. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die 
Veräußerbarkeit der Aktien und ist kein relevantes Datum für eine eventuelle 
Dividendenberechtigung. 

3. Adresse für die Anmeldung und den Nachweis des Anteilsbesitzes, für 
Ergänzungsverlangen, Gegenanträge und Wahlvorschläge 

Wir geben folgende Adresse für die Anmeldung zur außerordentlichen Hauptversammlung 
und den Nachweis des Anteilsbesitzes sowie für Ergänzungsverlangen, Gegenanträge und 
Wahlvorschläge an: 

RIM AG 
c/o Rechtsanwaltskanzlei Marco Gronau 
Kloster Arnsburg 
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35423 Lich 
Telefax: 0641/35 09 90-47 
E-Mail: gronau@rim-ag.de 

2.  Angabe nach § 125 Abs. 1 Satz 4 AktG 

Das Stimmrecht kann auch durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut oder 
eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden. 

3.  Hinweis zum Datenschutz 

Die Gesellschaft verarbeitet zur Vorbereitung und Durchführung ihrer Hauptversammlung 
personenbezogene Daten ihrer Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter. Darüber hinaus 
werden die Daten der Aktionäre und Aktionärsvertreter für damit in Zusammenhang 
stehende Zwecke und zur Erfüllung weiterer gesetzlicher Pflichten (z.B. Nachweis- oder 
Aufbewahrungspflichten) verwendet. In unseren Datenschutzhinweisen haben wir alle 
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Aktionäre sowie etwaiger 
Aktionärsvertreter übersichtlich an einer Stelle zusammengefasst. Diese 
Datenschutzhinweise finden Sie auf der Internet-Seite der Gesellschaft unter dem folgenden 
Link: 

https://rim-ag.de 

4.  Auslage von Unterlagen 

Von der Einberufung der Hauptversammlung an sind folgende Unterlagen auf der Homepage 
der Gesellschaft unter 

https://rim-ag.de/ 

zugänglich: 

―  diese Einladung zur Hauptversammlung, 

―  die festgestellten Jahresabschlüsse der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019, zum 
31. Dezember 2020, zum 31. Dezember 2021 und zum 31. Dezember 2022, 

―  die Berichte des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2019, das Geschäftsjahr 2020, 
das Geschäftsjahr 2021 und das Geschäftsjahr 2022, 

―  die schriftlichen Berichte des Vorstands zu Punkt 14 und Punkt 15 der Tagesordnung 
über die Gründe für den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. 

Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der Unterlagen 
zugesandt. Die Unterlagen können unter folgender Adresse angefordert werden: 

RIM AG 
c/o Rechtsanwaltskanzlei Marco Gronau 
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Kloster Arnsburg 
35423 Lich 
Telefax: 0641/35 09 90-47 
E-Mail: gronau@rim-ag.de 

Lich, den 29. November 2023 

RIM AG 
– Der Vorstand – 


